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Teilrevision Finanzhaushaltsrecht der Gemeinden; Änderung des 
Gemeindegesetzes

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 3, 24, 25, 27 Absatz 1 Buchstabe e, 45-57 und 145 der Ver-
fassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom XX. 
XXXXX 2024 (RRB Nr. 2024/XXXX)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gemeindegesetz (GG) vom 16. Februar 1992 (Stand 1. Januar 2024) 
wird wie folgt geändert:

§  1
I. Geltungsbereich und Zweck

1 Dieses Gesetz regelt in Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden:

a) die Rechtsstellung der Gemeindeangehörigen;

b) die Grundzüge der Organisation;

c) den Finanzhaushalt; c) die Rechnungslegung und den Finanzhaushalt;

d) die Zusammenarbeit der Gemeinden und die Veränderung im Gemeindebe-
stand;

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
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e) den Rechtsschutz und die Staatsaufsicht.

§  56
II. Befugnisse
1. Nicht übertragbare Befugnisse

1 Neben den in § 50 aufgeführten Befugnissen stehen der Gemeindeversamm-
lung weitere nicht übertragbare Befugnisse zu:

a) Sie erlässt und ändert die Gemeindeordnung und die übrigen rechtsetzenden 
Gemeindereglemente einschliesslich der Dienst- und Gehaltsordnung für das 
Gemeindepersonal;

b) Sie beschliesst:

1. das Budget und den Steuerfuss;

2. die Jahresrechnung;

3. Geschäfte, deren Auswirkungen einen in der Gemeindeordnung zu bestimmen-
den Betrag übersteigen (insbesondere Ausgaben, Nachtragskredite, 
Eigentumsübertragungen, Einräumung beschränkter dinglicher Rechte, Ver-
pflichtungen oder Einnahmenreduktionen);

3. Geschäfte über im Rechnungslegungsmodell definierte Finanz- und Sachanla-
gen des Finanzvermögens sowie Geschäfte über das Verwaltungsvermögen, 
deren Auswirkungen einen in der Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag 
übersteigen (insbesondere Anlagen, Ausgaben, Nachtragskredite, Eigentums-
übertragungen, Einräumung beschränkter dinglicher Rechte, Verpflichtungen 
oder Einnahmenreduktionen); Die Geschäfte über Finanz- und Sachanlagen 
des Finanzvermögens können in der Gemeindeordnung vollständig an den 
Gemeinderat übertragen werden;

4. Spezialfinanzierungen;

5. zweckgebundene Mittel und ihre Erträge unter Vorbehalt von § 152 zu anderen 
Zwecken zu verwenden;

6. Anstalten und Unternehmungen zu gründen, zu erweitern oder aufzuheben, so-
wie sich an gemischtwirtschaftlichen oder privaten Unternehmungen zu beteili-
gen, sofern der finanzielle Aufwand einen in der Gemeindeordnung zu bestim-
menden Betrag übersteigt;
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7. Geschäfte, welche der Zusammenarbeit der Gemeinden dienen, sofern die 
Aufwendungen einen in der Gemeindeordnung zu bestimmenden Betrag über-
steigen;

8. einem Zweckverband beizutreten oder aus ihm auszutreten;

9. Namen und Wappen der Gemeinde;

c) Sie ermächtigt Organisationen des privaten Rechts, öffentlichrechtliche Gebüh-
ren und Beiträge zu erheben;

d) Sie übt die Oberaufsicht aus über alle Gemeindeorgane;

e) In der Bürgergemeinde kann sie die Behörden der Einwohnergemeinde als ihre 
eigenen anerkennen;

f) Im Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung beschliesst sie Glo-
balbudgets.

§  111
I. Unvereinbarkeit
1. Kantonale Ämter

1 Die Mitglieder des Regierungsrates, der Vorsteher oder die Vorsteherin eines 
Oberamtes und des Gemeindeamtes dürfen kein kommunales Amt ausüben.

1 Die Mitglieder des Regierungsrates, der Vorsteher oder die Vorsteherin eines 
Oberamtes und des Amtes für Gemeinden dürfen kein kommunales Amt aus-
üben.

6. Finanzhaushalt 6. Rechnungslegung und Finanzhaushalt

§  146
IV. Nachtragskredit

1 Reicht der Budgetkredit nicht aus, um die vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen, 
oder enthält das Budget keinen entsprechenden Kredit, ist vor der Mehrausgabe 
ein Nachtragskredit einzuholen.
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2 Der Gemeinderat kann einen dringlichen Nachtragskredit bewilligen, wenn die 
Mehrausgabe nicht voraussehbar war, notwendig und unaufschiebbar ist, selbst 
wenn die Nachtragskreditkompetenz bei der Gemeindeversammlung oder dem 
Gemeindeparlament liegt. Der dringliche Nachtragskredit ist der Gemeindever-
sammlung oder dem Gemeindeparlament zur Kenntnis zu bringen.

3 Der Gemeinderat kann einen Nachtragskredit bewilligen, wenn die Mehrausga-
be im Sinne von § 141 Absatz 1 gebunden ist, selbst wenn die Nachtragskredit-
kompetenz bei der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparlament liegt. 
Dieser Nachtragskredit ist der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparla-
ment zur Kenntnis zu bringen.

§  151
III. Zweckgebundene Mittel
1. Spezialfinanzierungen und Zuwendungen Dritter

1 Spezialfinanzierungen sind durch Gesetz oder Gemeindebeschluss zweckge-
bundene Mittel, die dazu dienen, eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen.

2 Zuwendungen Dritter, wie Stiftungen, Schenkungen, Erbschaften oder Legate, 
und ihre Erträge sind bestimmungsgemäss zu verwenden.

3 Die Rechnungen von unselbständigen Gemeindeanstalten sind in den Jahres-
rechnungen der Gemeinden als Spezialfinanzierungen zu führen.

3 Die Jahresrechnungen von unselbständigen Gemeindeanstalten sind in den 
Jahresrechnungen der Gemeinden als Spezialfinanzierungen zu führen.

§  154
3. Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermögens

1 Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungs- oder Herstellungswert bilan-
ziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird es zum Verkehrswert im Zeit-
punkt des Zugangs bilanziert. Es wird je Anlagekategorie linear nach der Nut-
zungsdauer abgeschrieben. Die Anlagekategorien und die Nutzungsdauer wer-
den vom Departement vorgegeben.

2 Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertverminderungen oder 
Verlusten sofort zu berichtigen.

2 Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertverminderungen oder 
Verlusten spätestens mit dem Abschluss des jeweiligen Rechnungsjahres zu be-
richtigen.
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3 Darlehen und Beteiligungen werden nur abgeschrieben, wenn dauerhafte Wert-
verminderungen oder Verluste eingetreten sind.

4 …

§  156
II. Jahresabschluss

1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft nach dem vom Departement festge-
legten Revisionsmodell, ob die Rechnung richtig und vollständig ist und ob den 
Vorschriften über den Finanzhaushalt nachgelebt wurde.

1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft nach dem vom Departement festge-
legten Revisionsmodell, ob die Jahresrechnung richtig und vollständig ist und ob 
den Vorschriften über den Finanzhaushalt nachgelebt wurde.

2 Die Rechnungsprüfungskommission erstattet der Gemeindeversammlung oder 
dem Gemeindeparlament schriftlich Bericht und beantragt, ob die Jahresrech-
nung mit oder ohne Einschränkung zu beschliessen oder zurückzuweisen sei.

§  157
III. Rechnungsabnahme

1 Der Gemeinderat nimmt zum Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskom-
mission Stellung und stellt das Rechnungsergebnis fest.

2 Bei der ordentlichen Gemeindeorganisation beschliesst die Gemeindeversamm-
lung, bei der ausserordentlichen Organisation das Gemeindeparlament die Rech-
nung.

2 Bei der ordentlichen Gemeindeorganisation beschliesst die Gemeindeversamm-
lung, bei der ausserordentlichen Gemeindeorganisation das Gemeindeparlament 
die Jahresrechnung.

3 Die Rechnung ist bis zum 30. Juni des auf das Rechnungsjahr folgenden Kalen-
derjahres zu beschliessen.

3 Die Jahresrechnung ist bis zum 30. Juni des auf das Rechnungsjahr folgenden 
Kalenderjahres zu beschliessen.

4 Die von der Gemeindeversammlung beschlossene Jahresrechnung und der Re-
visionsbericht sind dem Gemeindeamt bis zum 31. Juli einzureichen.

4 Die von der Gemeindeversammlung beschlossene Jahresrechnung und die Re-
visionsberichte sind dem Amt für Gemeinden bis zum 31. Juli einzureichen. Das 
Departement kann Vorgaben zur Form der Einreichung machen.

5 Mangelhafte oder nicht ordnungsgemäss erstellte Jahresrechnungen genehmigt 
das Gemeindeamt nicht. Sie sind von der Gemeinde zu korrigieren.

5 Mangelhafte oder nicht ordnungsgemäss erstellte Jahresrechnungen genehmigt 
das Amt für Gemeinden nicht. Sie sind von der Gemeinde zu korrigieren.

     6.6. Gemeindefinanzstatistik
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§  157bis

Zweck, Inhalt und Basis

1 Die Gemeindefinanzstatistik:

a) ermöglicht die statistische Auswertung der Daten zur Finanzlage der Gemein-
den;

b) bildet eine Grundlage für die Berichte gemäss Finanzausgleichsgesetzgebung 
und weitere Publikationen;

c) bildet die Grundlage für die Weitergabe der Daten an die Bundesstatistik und 
Dritte.

2 Die Statistik enthält Informationen über mindestens die Erfolgsrechnungen, die 
Investitionsrechnungen, die Bilanzen und die Finanzkennzahlen der Gemeinden.

3 Basis für die Statistik bilden die Jahresrechnungen der Gemeinden.

§  157ter

Datenimport, Erstellung von statistischen Informationen und Publikation

1 Die Gemeinden melden die Daten bis zum 31. Juli und in der vom Amt für 
Gemeinden festgelegten elektronischen Form an die web-basierte Applikation. 
Das Amt für Gemeinden kontrolliert die Richtigkeit der Datenmeldungen und kor-
rigiert oder ergänzt diese, wenn nötig, im Rahmen der Rechnungsgenehmigung.

2 Das Amt für Gemeinden erstellt und publiziert mittels der web-basierten Appli-
kation periodisch die statistischen Informationen.

§  162
V. Verantwortung und Aufsicht

1 Die Gemeinden gewährleisten in jedem Fall, dass ihre öffentlichen Aufgaben er-
füllt werden.

2 Der Gemeinderat oder eine ständige Kommission beaufsichtigen die Unterneh-
men.
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3 Bei Ausgliederung beschliesst die Gemeindeversammlung oder das Gemeinde-
parlament die Rechnung und den Jahresbericht.

3 Bei einer Ausgliederung beschliesst die Gemeindeversammlung oder das 
Gemeindeparlament die Jahresrechnung und einen Jahresbericht.

4 Bei der Auslagerung ist der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparla-
ment die Rechnung und der Jahresbericht zur Kenntnis zu bringen.

4 Bei einer Auslagerung sind der Gemeindeversammlung oder dem Gemeinde-
parlament die Jahresrechnung und ein Jahresbericht zur Kenntnis zu bringen.

§  185
XII. Übrige Gesetzesbestimmungen

1 Im übrigen ist der Zweckverband sinngemäss nach den Vorschriften über die 
ordentliche oder ausserordentliche Gemeindeorganisation auszugestalten und zu 
führen.

2 Die Bestimmungen über die politischen Rechte der Stimmberechtigten, die 
Gemeindeorganisation, die Dienstverhältnisse, den Finanzhaushalt, das Gemein-
dearchiv, den Rechtsschutz und die Staatsaufsicht sind auf den Zweckverband 
sinngemäss anwendbar.

2 Die Bestimmungen über die politischen Rechte der Stimmberechtigten, die 
Gemeindeorganisation, die Dienstverhältnisse, die Rechnungslegung und den Fi-
nanzhaushalt, das Gemeindearchiv, den Rechtsschutz und die Staatsaufsicht 
sind auf den Zweckverband sinngemäss anwendbar.

§  208
2. Departement, Gemeindeamt, Oberamt

§  208
2. Departement, Amt für Gemeinden, Oberamt

1 Der Regierungsrat setzt das Departement, das Gemeindeamt oder das Ober-
amt insbesondere ein, um

1 Der Regierungsrat setzt das Departement, das Amt für Gemeinden oder das 
Oberamt insbesondere ein, um

a) die Gemeinden in rechtlichen und organisatorischen Fragen zu beraten;

b) bei der Ausbildung der Behörden, Beamten, Beamtinnen und Angestellten der 
Gemeinde mitzuwirken;

c) bei Missständen die Untersuchung zu führen.

§  217quater

2. Neubewertungsreserve und Auflösung

1 Der Neubewertungssaldo wird in die Neubewertungsreserve eingelegt.

2 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve sind im Umfang eines Verlustes bei 
der Neubewertung des Finanzvermögens gemäss § 153 Absatz 3 und 4 in den 
ersten fünf Jahren nach Einführung von HRM2 in der Gemeinde zulässig.
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3 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve sind vorzunehmen, wenn Finanz-
vermögen, das bei Einführung von HRM2 aufgewertet wurde, veräussert wird.

4 Die Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr nach Einführung von 
HRM2 in der Gemeinde linear innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanz-
überschusses aufgelöst.

4 Die Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr nach Einführung von 
HRM2 linear und erfolgsneutral innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanz-
überschusses aufgelöst.

     12.3.ter Übergangsbestimmungen zur Teilrevision vom XX. XXXXX 
2024

§  217nonies

Zuständigkeit bei Geschäften über Finanzanlagen und Sachanlagen des Finanzvermögens

1 Soweit in der Gemeindeordnung für Geschäfte über Finanz- und Sachanlagen 
des Finanzvermögens noch keine Beträge bestimmt wurden, ab welchen die 
Gemeindeversammlung zuständig ist, gelten die fünffachen Beträge für Geschäf-
te über das Verwaltungsvermögen.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Marco Lupi
Präsident
 
Markus Ballmer
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Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.


